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VERORDNUNG (EU) .../... DER KOMMISSION 

vom XXX 

über Höchstgehalte für bestimmte Kontaminanten in Lebensmitteln und zur Aufhebung 

der Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 315/93 des Rates vom 8. Februar 1993 zur 
Festlegung von gemeinschaftlichen Verfahren zur Kontrolle von Kontaminanten in 
Lebensmitteln1, insbesondere auf Artikel 2 Absatz 3, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 der Kommission2 wurden Höchstgehalte für 
bestimmte Kontaminanten in Lebensmitteln festgesetzt. Diese Verordnung wurde 
bereits mehrmals in wesentlichen Teilen geändert, und da an dieser Verordnung eine 
Reihe weiterer Änderungen vorgenommen werden sollen, sollte sie ersetzt werden. 

(2) Die Höchstgehalte sind so niedrig festzulegen, wie dies durch eine gute 
Landwirtschafts-, Fischerei- und Herstellungspraxis vernünftigerweise erreichbar ist, 
unter Berücksichtigung des mit dem Lebensmittelverzehr verbundenen Risikos. Im 
Falle eines potenziellen Gesundheitsrisikos sollten die Höchstgehalte für 
Kontaminanten so niedrig angesetzt werden, wie dies vernünftigerweise erreichbar ist 
(„as low as reasonably achievable“, ALARA-Prinzip). Durch eine solche 
Vorgehensweise wird gewährleistet, dass die Lebensmittelunternehmer zum Schutz 
der öffentlichen Gesundheit Maßnahmen ergreifen, um Kontaminationen so weit wie 
möglich zu reduzieren bzw. ganz zu vermeiden. Außerdem dient es dem Schutz der 
Gesundheit von Säuglingen und Kleinkindern, die Höchstgehalte so niedrig 
anzusetzen, wie sie durch eine strenge Auswahl der Rohstoffe, die für die Herstellung 
von Lebensmitteln für diese schutzbedürftige Gruppe verwendet werden, ggf. in 
Kombination mit bestimmten Herstellungspraktiken erreichbar sind. Eine strenge 
Auswahl der Rohstoffe ist ebenfalls bei der Herstellung spezieller Lebensmittel 
geboten, die für den Endverbraucher in Verkehr gebracht werden und für die zum 
Schutz gefährdeter Bevölkerungsgruppen ein strikter Höchstgehalt festgelegt wurde. 

(3) Lebensmittel, die Kontaminanten in einer über die Höchstgehalte hinausgehenden 
Menge enthalten, sollten für einen wirksamen Schutz der öffentlichen Gesundheit 
nicht nur nicht in Verkehr gebracht werden, sondern auch nicht als Zutat in 
Lebensmitteln verwendet oder mit anderen Lebensmitteln vermischt werden.  

(4) Damit Höchstgehalte auf getrocknete, verdünnte, verarbeitete und zusammengesetzte 
Lebensmittel angewendet werden können, für die auf Unionsebene keine bestimmten 

                                                 
1 ABl. L 37 vom 13.2.1993, S. 1.  
2 Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 der Kommission vom 19. Dezember 2006 zur Festsetzung der 

Höchstgehalte für bestimmte Kontaminanten in Lebensmitteln (ABl. L 364 vom 20.12.2006, S. 5). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=124385&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1881/2006;Nr:1881;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=124385&code1=VER&code2=&gruppen=Link:315/93;Nr:315;Year:93&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=124385&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1881/2006;Nr:1881;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=124385&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=124385&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=124385&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:37;Day:13;Month:2;Year:1993;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=124385&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1881/2006;Nr:1881;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=124385&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:364;Day:20;Month:12;Year:2006;Page:5&comp=


 

DE 2  DE 

Höchstgehalte festgelegt worden sind, sollten die Lebensmittelunternehmer den 
zuständigen Behörden die genauen Konzentrations-, Verdünnungs- und 
Verarbeitungsfaktoren sowie im Falle zusammengesetzter Lebensmittel die Anteile 
der Zutaten melden – zusammen mit entsprechenden Versuchsdaten, die die 
angegebenen Faktoren belegen. 

(5) Da keine toxikologischen Daten und wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Sicherheit 
von Metaboliten vorliegen, die durch chemische Entgiftung entstehen, ist es 
angemessen, eine solche Behandlung von Lebensmitteln zu untersagen. 

(6) Es ist anerkannt, dass der Gehalt von Kontaminanten in Lebensmitteln durch die 
Sortierung und andere physikalische Behandlungen verringert werden kann. Um die 
Auswirkungen auf den Handel gering zu halten, ist es zweckmäßig, für bestimmte 
Erzeugnisse, die nicht für den Endverbraucher oder als Lebensmittelzutat in Verkehr 
gebracht werden, höhere Gehalte an Kontaminanten zu erlauben. In diesen Fällen 
sollten die Höchstgehalte für Kontaminanten unter Berücksichtigung der Wirksamkeit 
solcher Behandlungen zur Verringerung des Gehalts an Kontaminanten in 
Lebensmitteln auf ein Maß unterhalb des für diese Erzeugnisse festgelegten 
Höchstgehalts festgelegt werden, wenn diese für den Endverbraucher in Verkehr 
gebracht oder als Lebensmittelzutat verwendet werden. Um einen Missbrauch dieser 
höheren Höchstgehalte zu verhindern, sollten Bestimmungen für die Vermarktung, 
Kennzeichnung und Verwendung der betreffenden Erzeugnisse festgelegt werden.  

(7) Bestimmte Waren werden auch zu anderen Zwecken als Lebensmittel verwendet, für 
die im Hinblick auf einen bestimmten Kontaminanten weniger strenge oder keine 
Höchstgehalte gelten. Für diese Lebensmittel sollten geeignete Bestimmungen 
hinsichtlich der Kennzeichnung festgelegt werden, um eine wirksame Durchsetzung 
der Höchstgehalte für Kontaminanten in diesen Lebensmitteln zu ermöglichen.  

(8) Bestimmte Fischarten aus dem Ostseeraum können einen hohen Gehalt an Dioxinen, 
dioxinähnlichen polychlorierten Biphenylen („DL-PCB“) und nicht dioxinähnlichen 
polychlorierten Biphenylen („NDL-PCB“) enthalten. Ein erheblicher Anteil dieser 
Fischarten aus dem Ostseeraum überschreitet die Höchstgehalte und müsste daher bei 
Anwendung der Höchstgehalte vom Verzehr ausgenommen werden. Der Ausschluss 
von Fisch vom Verzehr kann sich jedoch negativ auf die Gesundheit der Bevölkerung 
im Ostseeraum auswirken.  

(9) In Lettland, Finnland und Schweden wird über Systeme sichergestellt, dass 
Verbraucher über die Ernährungsempfehlungen für bestimmte gefährdete 
Bevölkerungsgruppen informiert werden, den Verzehr von Fisch aus dem Ostseeraum 
einzuschränken, um Gesundheitsrisiken zu vermeiden. Daher sollte für Lettland, 
Finnland und Schweden eine Ausnahmeregelung vorgesehen werden, die es diesen 
Ländern ermöglicht, das Inverkehrbringen bestimmter Fischarten aus dem Ostseeraum 
mit einem Gehalt an Dioxinen und/oder DL-PCB und/oder NDL-PCB, der über den in 
dieser Verordnung festgelegten Höchstgehalten liegt, für den Endverbraucher auf 
ihrem jeweiligen Markt zeitlich unbefristet zu genehmigen. Damit die Kommission die 
Lage überwachen kann, sollten Lettland, Finnland und Schweden der Kommission 
weiterhin jährlich die Maßnahmen melden, die sie ergriffen haben, um die 
Verbraucher wirksam über die Ernährungsempfehlungen zu informieren und 
sicherzustellen, dass Fische und Erzeugnisse aus diesen Fischen, bei denen die 
zulässigen Höchstgehalte nicht eingehalten werden, nicht in anderen Mitgliedstaaten 
vermarktet werden. Darüber hinaus erstatten sie Bericht zur Wirksamkeit dieser 
Maßnahmen.  
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(10) Trotz der weitestmöglichen Anwendung guter Räucherpraxis können in einigen 
Mitgliedstaaten bei bestimmtem traditionell geräucherten Fleisch und bestimmten 
traditionell geräucherten Fleischerzeugnissen sowie bei traditionell geräuchertem 
Fisch und traditionell geräucherten Fischereierzeugnissen die aktuellen Höchstgehalte 
für polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe („PAK“) nicht eingehalten werden, 
wenn die Räucherpraxis nicht geändert werden kann, ohne die organoleptischen 
Eigenschaften der Lebensmittel wesentlich zu verändern. Würden die Höchstgehalte 
angewandt, müssten solche traditionell geräucherten Erzeugnisse folglich vom Markt 
verschwinden und viele kleine und mittlere Unternehmen müssten schließen. Dies 
betrifft bestimmtes traditionell geräuchertes Fleisch und bestimmte geräucherte 
Fleischerzeugnisse in Irland, Spanien, Kroatien, Zypern, Lettland, Polen, Portugal, der 
Slowakei, Finnland und Schweden sowie bestimmten traditionell geräucherten Fisch 
und geräucherte Fischereierzeugnisse in Lettland, Finnland und Schweden. Daher 
sollte für bestimmte Arten von traditionell geräuchertem Fleisch und traditionell 
geräucherten Fleischerzeugnissen sowie traditionell geräuchertem Fisch und 
traditionell geräucherten Fischereierzeugnissen nur in diesen Mitgliedstaaten eine 
unbefristete Ausnahmeregelung für die lokale Produktion und den lokalen Verzehr 
aufrechterhalten werden. 

(11) Die Mitgliedstaaten sollten Daten aus amtlichen Kontrollen und aus der Überwachung 
von Kontaminanten im Einklang mit den Kontrollplänen und den spezifischen 
Bestimmungen für amtliche Kontrollen von Kontaminanten gemäß der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/931 der Kommission3 und der Durchführungsverordnung 
(EU) 2022/932 der Kommission4 erheben und melden. Für bestimmte Kontaminanten, 
für die mehr Daten über das Vorkommen erforderlich sind, wird empfohlen, dass die 
Mitgliedstaaten, Lebensmittelunternehmer und andere interessierte Kreise die Daten 
über das Vorkommen überwachen und melden und ebenso zum Fortschritt bei der 
Anwendung von Präventionsmaßnahmen Bericht erstatten, damit die Kommission 
einschätzen kann, ob die vorhandenen Maßnahmen geändert oder zusätzliche 
Maßnahmen ergriffen werden müssen. Aus denselben Gründen ist es ebenfalls 
angemessen, dass die Mitgliedstaaten der Kommission die von ihnen zu anderen 
Kontaminanten erhobenen Daten mitteilen. 

(12) Die in der Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 in der geänderten Fassung festgelegten 
Höchstgehalte sollten in der vorliegenden Verordnung beibehalten werden. Angesichts 
der Erfahrungen, die mit der alten Verordnung gemacht wurden, sowie zur 
Verbesserung der Verständlichkeit der Vorschriften ist es geboten, einerseits die 
Verwendung zu vieler Fußnoten zu vermeiden und andererseits die Verweise auf 
Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des 
Rates5 für die Begriffsbestimmungen der Kategorien auszubauen. 

                                                 
3 Delegierte Verordnung (EU) 2022/931 der Kommission vom 23. März 2022 zur Ergänzung der 

Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments und des Rates durch Festlegung von 
Bestimmungen über die Durchführung amtlicher Kontrollen in Bezug auf Kontaminanten in 
Lebensmitteln (ABl. L 162 vom 17.6.2022, S. 7). 

4 Durchführungsverordnung (EU) 2022/932 der Kommission vom 9. Juni 2022 über einheitliche 
praktische Modalitäten für die Durchführung der amtlichen Kontrollen hinsichtlich Kontaminanten in 
Lebensmitteln, zu zusätzlichen besonderen Inhalten mehrjähriger nationaler Kontrollpläne und 
zusätzlichen besonderen Modalitäten für ihre Aufstellung (ABl. L 162 vom 17.6.2022, S. 13).  

5 Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Februar 2005 über 
Höchstgehalte an Pestizidrückständen in oder auf Lebens- und Futtermitteln pflanzlichen und tierischen 
Ursprungs und zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates (ABl. L 70 vom 16.3.2005, S. 1). 
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(13) In Anbetracht der Erfahrungen, die mit der alten Verordnung gemacht wurden, sowie 
zur Vereinheitlichung der Durchsetzung der Höchstgehalte ist es ebenso geboten, 
klarzustellen, dass Konzentrationsuntergrenzen in den Fällen verwendet werden 
sollten, in denen Höchstgehalte für mehrere Stoffe (Summe von Höchstgehalten) 
gelten, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes festgelegt ist; außerdem sollte 
klargestellt werden, für welche Teile von Krebstieren die Höchstgehalte gelten. 

(14) In Bezug auf Kadmium sollte die aktuelle Ausnahmeregelung für Malz auf alle 
Getreide erweitert werden, die für die Produktion von Bier oder Destillaten verwendet 
werden, vorausgesetzt die verbleibenden Getreiderückstände werden nicht als 
Lebensmittel in Verkehr gebracht, da Kadmium hauptsächlich in den 
Getreiderückständen verbleibt und der Kadmiumgehalt im Bier daher sehr gering ist. 

(15) In Bezug auf PAK empfiehlt es sich ausgehend von den verfügbaren Analysedaten 
und der Produktionsmethode, wonach in Instant-Kaffee/löslichem Kaffee eine 
vernachlässigbare Menge dieser Stoffe gefunden wurde, Instant-Kaffee/löslichen 
Kaffee vom Höchstgehalt für Pulver aus Lebensmitteln pflanzlichen Ursprungs zur 
Zubereitung von Getränken auszunehmen. Die Höchstgehalte an PAK für 
Säuglingsanfangsnahrung, Folgenahrung und Lebensmittel für besondere 
medizinische Zwecke für Säuglinge und Kleinkinder sowie Kleinkindnahrung sind 
derzeit für Erzeugnisse festgelegt, wie sie in Verkehr gebracht werden, ohne 
Unterscheidung der physikalischen Form des Erzeugnisses. Es ist daher ratsam, 
klarzustellen, dass sich diese Höchstgehalte auf das verzehrfertige Erzeugnis (als 
solches in Verkehr gebracht oder in der vom Hersteller angegebenen Zubereitung) 
beziehen. 

(16) In Bezug auf Melamin hat die Codex-Alimentarius-Kommission neben einem 
Höchstgehalt für pulverförmige Säuglingsnahrung zusätzlich einen Höchstgehalt für 
flüssige Säuglingsnahrung verabschiedet, den die Union angenommen hat. Es ist daher 
angebracht, den Höchstgehalt für Melamin in Säuglingsnahrung und Folgenahrung 
entsprechend anzuwenden. 

(17) Die Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 sollte daher aufgehoben werden.  

(18) Wenn die Kommission neue Höchstgehalte für Kontaminanten in Lebensmitteln 
festlegt, sieht sie gegebenenfalls Übergangsbestimmungen vor, damit sich die 
Unternehmer auf die Anwendung der neuen Vorschriften vorbereiten können. Für 
einen reibungslosen Übergang von der Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 zur 
vorliegenden Verordnung ist es geboten, die Übergangsmaßnahmen zu den von dieser 
Verordnung übernommenen Höchstgehalten, die nach wie vor gelten, 
aufrechtzuerhalten.  

(19) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme 
des Ständigen Ausschusses für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 
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a) „Lebensmittel“ Lebensmittel im Sinne des Artikels 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates6; 

b) „Lebensmittelunternehmer“ Lebensmittelunternehmer im Sinne des Artikels 3 
Nummer 3 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002; 

c) „Inverkehrbringen“ das Inverkehrbringen im Sinne des Artikels 3 Nummer 8 der 
Verordnung (EG) Nr. 178/2002;  

d) „Endverbraucher“ Endverbraucher im Sinne des Artikels 3 Nummer 18 der 
Verordnung (EG) Nr. 178/2002;  

e) „Verarbeitung“ eine Verarbeitung im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe m der 
Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates7; 

f) „unverarbeitete Erzeugnisse“ unverarbeitete Erzeugnisse im Sinne des Artikels 2 
Absatz 1 Buchstabe n der Verordnung (EG) Nr. 852/2004; und  

g) „Verarbeitungserzeugnisse“ Verarbeitungserzeugnisse im Sinne des Artikels 2 
Absatz 1 Buchstabe o der Verordnung (EG) Nr. 852/2004. 

Artikel 2 

Allgemeine Bestimmungen 

(1) Die in Anhang I aufgeführten Lebensmittel dürfen nicht in Verkehr gebracht und 
nicht als Rohstoffe in Lebensmitteln oder Zutaten in Lebensmitteln verwendet 
werden, wenn sie einen Kontaminanten in einer Menge enthalten, die den in 
Anhang I festgelegten Höchstgehalt überschreitet. 

(2) Lebensmittel, bei denen die in Anhang I festgelegten Höchstgehalte eingehalten 
werden, dürfen nicht mit Lebensmitteln vermischt werden, die diese Höchstgehalte 
überschreiten. 

(3) Die in Anhang I angegebenen Höchstgehalte gelten, soweit in diesem Anhang nichts 
anderes geregelt ist, für in Verkehr gebrachte Lebensmittel und den essbaren Teil der 
betreffenden Lebensmittel.  

(4) In Systemen, in denen die Erzeugung und Verarbeitung von Getreide integriert ist, 
sodass alle eingehenden Partien im gleichen Betrieb gereinigt, sortiert und verarbeitet 
werden, gelten die Höchstgehalte für unverarbeitetes Getreide in der 
Produktionskette auf der der ersten Verarbeitungsstufe vorausgehenden Stufe. 

Artikel 3 
Getrocknete, verdünnte, verarbeitete und zusammengesetzte Lebensmittel 

(1) Sofern in Anhang I keine spezifischen Höchstgehalte der Union für getrocknete, 
verdünnte, verarbeitete oder zusammengesetzte Lebensmittel (also aus mehr als einer 
Zutat bestehende Lebensmittel) festgelegt sind, sind bei der Anwendung der in 
Anhang I festgelegten Höchstgehalte auf diese Lebensmittel folgende Aspekte zu 
berücksichtigen: 

                                                 
6 Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur 

Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der 
Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur 
Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1). 

7 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über 
Lebensmittelhygiene (ABl. L 139 vom 30.4.2004, S. 1). 
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a) Veränderungen in der Konzentration des Kontaminanten durch das 
Trocknungs- oder Verdünnungsverfahren, 

b) Veränderungen in der Konzentration des Kontaminanten durch die 
Verarbeitung, 

c) die relativen Anteile der Zutaten im Erzeugnis, 

d) die analytische Bestimmungsgrenze. 

(2) Führt die zuständige Behörde eine amtliche Kontrolle durch, hat der 
Lebensmittelunternehmer die spezifischen Konzentrations-, Verdünnungs- oder 
Verarbeitungsfaktoren für die betreffenden Trocknungs-, Verdünnungs- oder 
Verarbeitungsverfahren bzw. die spezifischen Konzentrations-, Verdünnungs- oder 
Verarbeitungsfaktoren für die betreffenden getrockneten, verdünnten, verarbeiteten 
oder zusammengesetzten Lebensmittel sowie den Anteil der Zutaten für 
Mischverfahren mitzuteilen und zu begründen. 

Teilt der Lebensmittelunternehmer den betreffenden Konzentrations-, Verdünnungs- 
oder Verarbeitungsfaktor nicht mit, oder erachtet die zuständige Behörde den Faktor 
angesichts der gegebenen Begründung als ungeeignet, so legt die zuständige Behörde 
diesen Faktor auf der Grundlage der verfügbaren Informationen und mit dem Ziel, 
den größtmöglichen Schutz der menschlichen Gesundheit zu erreichen, selbst fest. 

(3) Soweit in Anhang I keine spezifischen Höchstgehalte der Union für Kontaminanten 
in Lebensmitteln für Säuglinge und Kleinkinder festgelegt sind, können die 
Mitgliedstaaten strengere Höchstgehalte für diese Lebensmittel festlegen.  

Artikel 4  
Verbot der Entgiftung 

Lebensmittel, die in Anhang I aufgeführte Kontaminanten enthalten, dürfen nicht durch 
chemische Behandlung entgiftet werden.  

Artikel 5 
Lebensmittel, die vor ihrem Inverkehrbringen für den Endverbraucher oder ihrer Verwendung 

als Lebensmittelzutat einer Sortierung oder einer anderen physikalischen Behandlung 
unterzogen werden sollen 

(1) Wenn speziell für Lebensmittel, die vor ihrem Inverkehrbringen für den 
Endverbraucher oder ihrer Verwendung als Lebensmittelzutat einer Sortierung oder 
einer anderen physikalischen Behandlung unterzogen werden sollen, in Anhang I ein 
Höchstgehalt für einen Kontaminanten festgelegt ist, können diese Lebensmittel 
unter folgenden Bedingungen in Verkehr gebracht werden: 

a) sie werden nicht für den Endverbraucher oder als Lebensmittelzutat in Verkehr 
gebracht;   

b) sie halten den in Anhang I für diesen Kontaminanten festgelegten Höchstgehalt 
in Lebensmitteln ein, die vor ihrem Inverkehrbringen für den Endverbraucher 
oder ihrer Verwendung als Lebensmittelzutat einer Sortierung oder einer 
anderen physikalischen Behandlung unterzogen werden sollen; und 

c) sie sind gemäß Absatz 2 gekennzeichnet und markiert.  

(2) Aus dem Etikett jeder einzelnen Verpackung und dem Originalbegleitdokument von 
Lebensmitteln, auf die in Absatz 1 Buchstabe c Bezug genommen wird, muss ihre 
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Verwendung deutlich hervorgehen; außerdem sind auf dem Etikett und dem 
Originalbegleitdokument folgende Angaben zu machen: „Das Erzeugnis ist vor dem 
Inverkehrbringen für den Endverbraucher oder der Verwendung als 
Lebensmittelzutat einer Sortierung oder einer anderen physikalischen Behandlung zu 
unterziehen, um [Bezeichnung des oder der Kontaminanten] zu reduzieren.“  
Der Code der Sendung/Herstellungscharge muss dauerhaft auf jeder einzelnen 
Verpackung der Sendung und auf dem Originalbegleitdokument angebracht werden. 

(3) Lebensmittel, die einer Sortierung oder einer anderen physikalischen Behandlung zur 
Reduzierung der Kontamination unterzogen werden sollen, dürfen vor dieser 
Behandlung nicht mit Lebensmitteln vermischt werden, die für den Endverbraucher 
in Verkehr gebracht oder als Lebensmittelzutat verwendet werden. 

(4) Lebensmittel, die einer Sortierung oder einer anderen physikalischen Behandlung zur 
Reduzierung der Kontamination unterzogen wurden, können in Verkehr gebracht 
werden, sofern die in Anhang I für Lebensmittel, die für den Endverbraucher in 
Verkehr gebracht oder als Lebensmittelzutat verwendet werden, festgelegten 
Höchstgehalte nicht überschritten werden und die Behandlung nicht zum Auftreten 
anderer schädlicher Rückstände geführt hat. 

Artikel 6 
Kennzeichnungsbestimmungen für Erdnüsse, andere Ölsaaten, daraus gewonnene 

Erzeugnisse und Getreide  

(1) Das Etikett jeder einzelnen Verpackung und das Originalbegleitdokument von 
Erdnüssen, anderen Ölsaaten, daraus gewonnenen Erzeugnissen und Getreide 
müssen einen eindeutigen Hinweis zum Verwendungszweck enthalten.  

Der Code der Sendung/Herstellungscharge muss dauerhaft auf jeder einzelnen 
Verpackung der Sendung und auf dem Originalbegleitdokument angebracht werden. 
Die im Begleitdokument angegebene gewerbliche Tätigkeit des Empfängers der 
Sendung muss mit dem angegebenen Verwendungszweck in Einklang stehen.  

(2) Fehlt eine eindeutige Angabe, dass die Lebensmittel nicht für das Inverkehrbringen 
als Lebensmittel bestimmt sind, so gelten die in Anhang I festgelegten Höchstgehalte 
für alle in Verkehr gebrachten Erdnüsse, anderen Ölsaaten und daraus gewonnenen 
Erzeugnisse und Getreide. 

(3) Die Ausnahme von Erdnüssen und anderen Ölsaaten zum Zermahlen von den in 
Anhang I festgelegten Höchstgehalten gilt nur für Sendungen, die 

a) eine Kennzeichnung aufweisen, die den Verwendungszweck eindeutig angibt, 

b) auf dem Etikett jeder einzelnen Verpackung und auf dem 
Originalbegleitdokument mit dem folgenden Hinweis versehen sind: „Zum 
Zermahlen für die Erzeugung von raffiniertem Pflanzenöl bestimmtes 
Erzeugnis.“ und 

c) eine Mühle als endgültigen Bestimmungsort haben. 

Artikel 7 
Ausnahmeregelungen zu Artikel 2 

(1) Abweichend von Artikel 2 dürfen Lettland, Finnland und Schweden im Rahmen 
ihrer jährlichen Quoten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des 
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Europäischen Parlaments und des Rates8 das Inverkehrbringen für den 
Endverbraucher auf ihrem jeweiligen Markt von aus dem Ostseeraum stammendem 
Wildlachs (Salmo salar) und dessen Erzeugnissen mit einem Dioxingehalt und/oder 
einem DL-PCB-Gehalt und/oder NDL-PCB-Gehalt über den in Anhang I 
Nummer 4.1.5 festgelegten Höchstgehalten unter folgenden Bedingungen 
genehmigen: 

a) Es ist ein System vorhanden, mit dem sichergestellt werden kann, dass 
Verbraucher umfassend über die nationalen Ernährungsempfehlungen 
informiert werden, die die Einschränkung des Verzehrs von Wildlachs aus dem 
Ostseeraum sowie dessen Erzeugnissen durch bestimmte gefährdete 
Bevölkerungsgruppen betreffen, um so potenzielle Gesundheitsrisiken zu 
vermeiden; 

b) Lettland, Finnland und Schweden treffen weiterhin die nötigen Maßnahmen, 
um sicherzustellen, dass Wildlachs und dessen Erzeugnisse, die nicht den 
Anforderungen von Anhang I Nummer 4.1.5 entsprechen, nicht in anderen 
Mitgliedstaaten vermarktet werden; 

c) Lettland, Finnland und Schweden berichten der Kommission jedes Jahr über 
die Maßnahmen, die sie ergriffen haben, um Verbraucher wirksam über die 
Ernährungsempfehlungen zu unterrichten und um zu gewährleisten, dass 
Wildlachs und dessen Erzeugnisse, die nicht den Höchstgehalten entsprechen, 
nicht in anderen Mitgliedstaaten vermarktet werden, und weisen die 
Wirksamkeit dieser Maßnahmen nach. 

(2) Abweichend von Artikel 2 dürfen Finnland und Schweden im Rahmen ihrer 
jährlichen Quoten gemäß Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates das Inverkehrbringen von aus dem Ostseeraum 
stammenden Wildheringen (Clupea harengus membras), die größer sind als 17 cm, 
Wildsaiblingen (Salvelinus spp.), wild gefangenen Flussneunaugen (Lampetra 
fluviatilis) und Wildforellen (Salmo trutta) sowie deren Erzeugnissen mit einem 
Dioxingehalt und/oder einem DL-PCB-Gehalt und/oder NDL-PCB-Gehalt über den 
in Anhang I Nummer 4.1.5 festgelegten Höchstgehalten auf ihrem jeweiligen Markt 
für den Endverbraucher unter folgenden Bedingungen genehmigen:  

a) Es ist ein System vorhanden, mit dem sichergestellt werden kann, dass 
Verbraucher umfassend über die Ernährungsempfehlungen informiert werden, 
die die Einschränkung des Verzehrs von Wildheringen, die größer sind als 
17 cm, Wildsaiblingen, wild gefangenen Flussneunaugen und Wildforellen 
sowie deren Erzeugnissen aus dem Ostseeraum durch bestimmte gefährdete 
Bevölkerungsgruppen betreffen, um so potenzielle Gesundheitsrisiken zu 
vermeiden; 

b) Finnland und Schweden treffen weiterhin die nötigen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass Wildheringe aus der Ostsee, die größer sind als 17 cm, 
Wildsaiblinge, wild gefangene Flussneunaugen und Wildforellen sowie deren 
Erzeugnisse, die nicht den Anforderungen von Anhang I Nummer 4.1.5 
entsprechen, nicht in anderen Mitgliedstaaten vermarktet werden; 

                                                 
8 Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 

über die Gemeinsame Fischereipolitik und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1954/2003 und 
(EG) Nr. 1224/2009 des Rates sowie zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 2371/2002 und (EG) 
Nr. 639/2004 des Rates und des Beschlusses 2004/585/EG des Rates (ABl. L 354 vom 28.12.2013, 
S. 22). 
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c) Finnland und Schweden berichten der Kommission jedes Jahr über die 
Maßnahmen, die sie ergriffen haben, um die bestimmten gefährdeten 
Bevölkerungsgruppen wirksam über die Ernährungsempfehlungen zu 
unterrichten und um zu gewährleisten, dass Fisch und dessen Erzeugnisse, die 
nicht den Höchstgehalten entsprechen, nicht in anderen Mitgliedstaaten 
vermarktet werden, und weisen die Wirksamkeit dieser Maßnahmen nach. 

(3) Abweichend von Artikel 2 dürfen folgende Mitgliedstaaten gestatten, dass folgendes 
traditionell geräuchertes Fleisch und folgende traditionell geräucherte 
Fleischerzeugnisse, die in ihrem Hoheitsgebiet geräuchert wurden und höhere 
Gehalte an PAK als in Anhang I Nummer 5.1.6 festgelegt aufweisen, auf ihrem 
jeweiligen Markt für den Endverbraucher in Verkehr gebracht werden, sofern diese 
Erzeugnisse 5,0 μg/kg Benzo(a)pyren und 30,0 μg/kg für die Summe aus 
Benzo(a)pyren, Benz(a)anthracen, Benzo(b)fluoranthen und Chrysen nicht 
überschreiten: 

a) Irland, Kroatien, Zypern, Spanien, Polen und Portugal: traditionell geräuchertes 
Fleisch und traditionell geräucherte Fleischerzeugnisse; 

b) Lettland: traditionell geräuchertes Schweinefleisch, heiß geräuchertes 
Hühnerfleisch, heiß geräucherte Würste und heiß geräuchertes Wildfleisch; 

c) Slowakei: gesalzenes traditionell geräuchertes Fleisch, traditionell geräucherter 
Speck, traditionell geräucherte Wurst (klobása), wobei „traditionelles 
Räuchern“ bedeutet, dass durch das Verbrennen von Holz (Holzscheite, 
Sägemehl, Holzspäne) entstehender Rauch in eine Räucherkammer eingeleitet 
wird; 

d) Finnland: traditionell heiß geräuchertes Fleisch und traditionell heiß 
geräucherte Fleischerzeugnisse; 

e) Schweden: Fleisch und Fleischerzeugnisse, das bzw. die über glühendem Holz 
oder anderen pflanzlichen Materialien geräuchert wird bzw. werden. 

Diese Mitgliedstaaten und die betroffenen Lebensmittelunternehmer beobachten 
weiter das Vorkommen von PAK in traditionell geräuchertem Fleisch und 
traditionell geräucherten Fleischerzeugnissen gemäß Unterabsatz 1 und stellen die 
Anwendung guter Räucherpraxis sicher, wo dies ohne Verlust der typischen 
organoleptischen Eigenschaften dieser Erzeugnisse möglich ist. 

(4) Abweichend von Artikel 2 dürfen folgende Mitgliedstaaten gestatten, dass folgender 
traditionell geräucherter Fisch und folgende traditionell geräucherte 
Fischereierzeugnisse, die in ihrem Hoheitsgebiet geräuchert wurden und höhere 
Gehalte an PAK als in Anhang I Nummer 5.1.7 festgelegt aufweisen, auf ihrem 
jeweiligen Markt für den Endverbraucher in Verkehr gebracht werden, sofern diese 
geräucherten Erzeugnisse 5,0 μg/kg Benzo(a)pyren und 30,0 μg/kg für die Summe 
aus Benzo(a)pyren, Benz(a)anthracen, Benzo(b)fluoranthen und Chrysen nicht 
überschreiten: 

a) Lettland: traditionell heiß geräucherter Fisch; 

b) Finnland: traditionell heiß geräucherte kleine Fische und Fischereierzeugnisse 
aus kleinen Fischen; 

c) Schweden: Fisch und Fischereierzeugnisse, der bzw. die über glühendem Holz 
oder anderen pflanzlichen Materialien geräuchert wird bzw. werden. 
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Diese Mitgliedstaaten und die betroffenen Lebensmittelunternehmer beobachten 
weiter das Vorkommen von PAK in traditionell geräuchertem Fisch und traditionell 
geräucherten Fischereierzeugnissen gemäß Unterabsatz 1 und stellen die Anwendung 
guter Räucherpraxis sicher, wo dies ohne Verlust der typischen organoleptischen 
Eigenschaften dieser Erzeugnisse möglich ist. 

Artikel 8 
Monitoring und Berichterstattung  

(1) Die Mitgliedstaaten und interessierten Kreise teilen der Kommission bis zum 1. Juli 
2023 die Ergebnisse der durchgeführten Untersuchungen und die Fortschritte bei der 
Anwendung von Präventionsmaßnahmen zur Vermeidung einer Kontamination mit 
Mutterkorn-Sklerotien und Ergotalkaloiden in Roggen und Roggenmahlerzeugnissen 
sowie mit Ergotalkaloiden in Mahlerzeugnissen aus Gersten-, Weizen-, Dinkel- und 
Haferkörnern mit. 

Die Mitgliedstaaten und interessierten Kreise melden jährlich an die Europäische 
Behörde für Lebensmittelsicherheit (im Folgenden die „Behörde“) die Daten zum 
Vorkommen von Mutterkorn-Sklerotien und Ergotalkaloiden in Roggen und 
Roggenmahlerzeugnissen sowie zum Vorkommen von Ergotalkaloiden in 
Mahlerzeugnissen aus Gersten-, Weizen-, Dinkel- und Haferkörnern. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission auf Verlangen die infolge der 
Empfehlungen der Kommission zur Überwachung des Auftretens von 
Kontaminanten in Lebensmitteln durchgeführten Untersuchungen sowie die 
entsprechenden festgestellten Quellen und die Fortschritte bei der Anwendung von 
Präventionsmaßnahmen zur Vermeidung einer Kontamination mit.  

(3) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Behörde die von ihnen erhobenen Daten über 
das Vorkommen von nicht in Absatz 1 genannten Kontaminanten. 
Lebensmittelunternehmer und andere interessierte Kreise können solche Daten 
ebenfalls an die Behörde übermitteln. 

(4) Die Mitgliedstaaten, Lebensmittelunternehmer und andere interessierte Kreise 
übermitteln der Behörde Daten über Vorkommen gemäß den 
Berichterstattungsanforderungen der Behörde.  

Artikel 9 
Aufhebung 

Die Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 wird aufgehoben. 

Bezugnahmen auf die aufgehobene Verordnung gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende 
Verordnung und sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle in Anhang II zu lesen. 

Artikel 10  
Übergangsmaßnahmen 

(1) Lebensmittel, die vor den unter den Buchstaben a bis k genannten Zeitpunkten 
rechtmäßig in Verkehr gebracht wurden, dürfen bis zu ihrem 
Mindesthaltbarkeitsdatum oder Verbrauchsdatum in Verkehr bleiben: 

a) 19. September 2021 hinsichtlich der Höchstgehalte für Tropanalkaloide in 
Beikost und Getreidebeikost für Säuglinge und Kleinkinder, die Mais oder 
daraus gewonnene Erzeugnisse enthält, gemäß Anhang I Nummer 2.2.1; 
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b) 1. Januar 2022 hinsichtlich der Höchstgehalte für Mutterkorn-Sklerotien und 
Ergotalkaloide gemäß Anhang I Nummer 1.8; 

c) 3. Mai 2022 hinsichtlich der Höchstgehalte für Quecksilber gemäß Anhang I 
Nummer 3.3; 

d) 1. Juli 2022 hinsichtlich der Höchstgehalte für Opiumalkaloide gemäß 
Anhang I Nummer 2.5; 

e) 1. September 2022 hinsichtlich der Höchstgehalte für Tropanalkaloide gemäß 
Anhang I Nummer 2.2.2 bis 2.2.9; 

f) 1. Januar 2023 hinsichtlich der Höchstgehalte für Ochratoxin A gemäß 
Anhang I Nummer 1.2; 

g) 1. Januar 2023 hinsichtlich der Höchstgehalte für Blausäure gemäß Anhang I 
Nummer 2.3; 

h) 1. Januar 2023 hinsichtlich der Höchstgehalte für die Summe aus Δ9- THC und 
Δ9-THCA gemäß Anhang I Nummer 2.6; 

i) 1. Januar 2023 hinsichtlich der Höchstgehalte für die Summe aus Dioxinen und 
die Summe aus Dioxinen und DL-PCB gemäß Anhang I Nummer 4.1.1, 4.1.2, 
4.1.11 und 4.1.12; 

j) 1. Januar 2023 hinsichtlich der Höchstgehalte für die Summe aus 
Perfluoralkylsubstanzen gemäß Anhang I Nummer 4.2; 

k) [Amt für Veröffentlichungen: bitte das Datum des Inkrafttretens von 
SANTE/10384/2021 einfügen] hinsichtlich der Höchstgehalte für Arsen gemäß 
Anhang I Nummer 3.4. 

(2) Hinsichtlich der Höchstgehalte für Pyrrolizidinalkaloide gemäß Anhang I 
Nummer 2.4 dürfen Lebensmittel, die vor dem 1. Juli 2022 rechtmäßig in Verkehr 
gebracht wurden, bis zum 31. Dezember 2023 in Verkehr bleiben. 

(3) Den Nachweis darüber, wann die Erzeugnisse rechtmäßig in Verkehr gebracht 
wurden, hat der Lebensmittelunternehmer zu erbringen. 

Artikel 11 

Inkrafttreten  

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 

 Für die Kommission 
 Die Präsidentin 
 Ursula VON DER LEYEN 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=124385&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=124385&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=124385&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=



